
Vil. Schlussfolgerungen

40. Die gegenwärtige Verfassung Liechtensteins aus dem Jahr 1921 verleiht dem Monarchen bereits eine eher star-

ke Stellung, stärker als in der Praxis anderer europäischen Monarchien, welche Mitglied des Europarats sind. Den-

noch zeigt die Erfahrung dieser Monarchien, dass dies nicht unbedingt ein Hindernis darstellt auf dem Weg zur

Entwicklung einer Verfassungsmonarchie, welche die demokratischen Prinzipien und die Rechtsstaatlichkeit voll

respektiert. Die Verfassung war daher kein Hindernis beim Beitritt zum Europarat im Jahre 1978.

41. Der gegenwärtige Vorschlag des Fürstenhauses würde hingegen eine entscheidende Verschiebung darstellen ver-

glichen mit der gegenwärtigen Verfassung. Er würde nicht nur die weitere Entwicklung der Verfassungspraxis in

Liechtenstein in die Richtung einer vollwertigen Verfassungsmonarchie wie in anderen europäischen Ländern ver

hindern, sondern gar einen schwerwiegenden Rückschritt darstellen. Seine Grundlogik ist nicht. die eines Monar:

chen, der den Staat oder die Nation vertritt und dabei politischen Zugehörigkeiten und Kontroversen fernbleibt

sondern die eines Monarchen, der seine Befugnisse nach seinem persönlichen Ermessen ausübt. Dies betrifft insbe-

sondere die vom Fürsten im legislativen und exekutiven Bereich ohne demokratische oder gerichtliche Kontrolle

ausgeübten Befugnisse. Ein solcher Rückschritt könnte zur Isolation Liechtensteins innerhalb der europäischen

Staatengemeinde führen und könnte die liechtensteinische Mitgliedschaft im Europarat problematisch machen.
Auch wenn es keine allgemein akzeptierte Norm der Demokratie gibt, auch nicht in Europa, erlauben weder der

Europarat noch die Europäische Union, dass der «acquis europeen» vermindert wird.
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